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1. Anlass und Aufgabenstellung 
 

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen (LASuV) plant den Anbau 

eines gemeinsamen Geh- und Radweges entlang der Südseite der S 297 zwischen der Einmün-

dung der K 7880 in die S 297 am Abzweig Jocketa (Bauanfang) und der Gaststätte „Posthaus“ 

bei Neudörfel (Bauende). 

Im Zuge des Vorhabens soll zur Kompensation der Eingriffe die Ersatzmaßnahme E 2 „Ent-

schlämmung verlandeter Kleingewässer“ umgesetzt werden. Diese Maßnahme ist im Manage-

mentplan des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“ als Entwicklungsmaßnahme aufgeführt.  

Die Maßnahmen betrifft verlandete Kleingewässerbereiche auf der Steinbruchssohle des ehema-

ligen Diabasbruches. Die betroffenen Gewässer sind Schutzgegenstand (LRT 3150) und sub-

stanzielles Habitat für den Kammmolch und die Große Moosjungfer. Aktuell drohen die Gewässer 

vollständig zu verlanden. 

Da sich diese Kompensationsmaßnahme im Teilgebiet 3 „FND Rohrholz“ des FFH-Gebietes 

„Elstersteilhänge“ befindet, kann eine Betroffenheit des Schutzgebietes nicht gänzlich ausge-

schlossen werden.  

 

Aufgabe der vorliegenden FFH-Vorprüfung ist es, die möglichen Auswirkungen auf Lebensraum-

typen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie bzw. der Erhaltungsziele des FFH-Ge-

bietes durch die Kompensationsmaßnahme E 2 des Vorhabens „S 297 Anbau Geh- und Radweg 

Jocketa – Neudörfel“ darzustellen und die Möglichkeit einer Erheblichkeit dieser Beeinträchtigun-

gen zu prüfen. 

 

Beurteilungsgrundlage sind die verfügbaren Daten für das betroffene FFH-Gebiet „Elstersteil-

hänge“ (Lage, Abgrenzung, Erhaltungsziele, Lebensraumtypen, Arten und deren Habitate).  

 

Inhaltlich und formell orientiert sich die vorliegende FFH-Vorprüfung an dem Leitfaden zur FFH-

Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH-VP) und den Musterkarten zur 

einheitlichen Darstellung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen im Bundesfernstraßenbau (Muster-

karten FFH-VP) des BUNDESMINISTERIUMS FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN (Ausgabe 

2004). 
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2. Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhal-

tungsziele 
 

2.1 Übersicht über das Schutzgebiet  

Das FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ ist von dem namengebenden Gewässer, der Weißen Elster, 

geprägt. Es umfasst das in Süd-Nord-Richtung verlaufende Tal der Weißen Elster nördlich von 

Plauen einschließlich einiger Nebenbäche bis zur Landesgrenze nach Thüringen nördlich Elster-

berg. Neben dem über weite Strecken naturnahen Flusslauf sind die meist schmalen, von Wirt-

schaftsgrünland geprägten Auen des Elstertales sowie angrenzende, überwiegend bewaldete 

Hänge in die Gebietsgrenzen integriert. Nur im Stadtgebiet von Elsterberg beschränkt sich die 

Gebietsabgrenzung auf, die hier stark verbaute Weiße Elster selbst, die in diesem Bereich v.a. 

aus Kohärenzgründen in das FFH-Gebiet integriert wurde. 

Das Tal der Weißen Elster greift als überwiegend schmales, von schroffen Felshängen durch-

setztes Kerbsohlental in das Mittelvogtländische Kuppenland ein. Ein östlicher Elsterzufluss ist 

die Trieb innerhalb des NSG „Triebtal“, deren schmales, von felsigen Steilhängen begrenztes 

Kerbtal bis hinauf zur Talsperre Pöhl verläuft, wo eine gewaltige Staumauer die östliche Gebiets-

grenze bildet. 

Das FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ setzt sich aus 4 Teilgebieten zusammen und beträgt insge-

samt 660 ha. Größtes Teilgebiet ist das beschriebene Elstertal. Im Nordosten ist der 1,4 km lange, 

westexponierte Waldhang am Kriebelstein durch das Stadtgebiet Elsterberg vom Elstertal sepa-

riert. Ein kleineres Teilgebiet ist das FND „Rohrholz“, das nördlich der Talsperre Pöhl durch die 

Ortslage Alt-Jocketa vom Gebiet getrennt ist. Schließlich gehört ein kleiner Teich bei Jößnitz als 

kleinstes, separates Teilgebiet dazu. 

 

Naturräumlich findet das Gebiet seine Zuordnung zum „Mittelvogtländischen Kuppenland“ inner-

halb des „Vogtlandes“. Das tief eingeschnittene Tal der „Weißen Elster“ zeigt hinsichtlich der Ge-

ologie einen charakteristischen Wechsel von leicht und schwer verwitterbaren Gesteinen. So tre-

ten kleinflächig eng verzahnt schwer verwitternde Diabase, Quarzite und Grauwacken neben 

leicht verwitternden Ton- und Alaunschiefern auf. Entlang der Weißen Elster treten z.B. bei Els-

terberg quartäre Flussterrassen mit Schottern, Kiesen und Sanden auf. 

Geprägt wird das Tal vor allem durch Wald- und Forstflächen (72%) gefolgt von Grünländern, 

Ruderal- und Felsfluren (17%) und Gewässern (6%).  

 

Aufgrund der Größe und naturräumlichen Ausdehnung des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“ wird 

sich hinsichtlich möglicher Auswirkungen der Ersatzmaßnahme E 2 auf den detailliert betrachte-

ten Bereich des Teilgebietes 3 „Rohrholz“ (Wirkungsbereich, siehe Karte zur FFH-Vorprüfung) 

bezogen. 

Wertgebend sind im Teilgebiet 3 neben den betroffenen eutrophen Stillgewässern vor allem die 

Vorkommen an Habitaten gefährdeter Arten (Kammmolch und Große Moosjungfer).  
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2.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Gebietsspezifische Erhaltungsziele nach Artikel 6 (3) der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Ha-

bitat-Richtlinie) für das Gebiet DE 5338-302 „Elstersteilhänge“ (LD CHEMNITZ 2011): 

 

Neben den allgemeinen Vorschriften der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen gelten nach der Grundschutzverordnung 

für das FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ folgende Erhaltungsziele: 

 

1. Erhaltung des reich strukturierten, naturnah bewaldeten Durchbruchstales der Weißen Elster 

und Seitengründe mit Schlucht- und Hangmischwäldern, Eichen-Trockenwäldern, zahlrei-

chen Felsbildungen, Blockhalden, Halbtrockenrasen, naturnahen Bach- und Flussabschnit-

ten sowie Grünlandbereichen. 

 
2. Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vor-

kommenden natürlichen Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang I 

der FFH-RL, einschließlich der für einen günstigen Erhaltungszustand charakteristischen Ar-

tenausstattung sowie der mit ihnen räumlich und funktional verknüpften, regionaltypischen 

Lebensräume, die für die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Lebensräume 

des Anhanges I der FFH-RL von Bedeutung sind. 

 

Im Gebiet nachgewiesene Lebensraumtypen zum Stand 2008: 

- Eutrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150), 

- Fließgewässer mit Unterwasservegetation (Lebensraumtyp 3260), 

- Basophile Pionierrasen (Lebensraumtyp 6110*), 

- Kalk-Trockenrasen (Lebensraumtyp 6210), 

- Feuchte Hochstaudenfluren (Lebensraumtyp 6430), 

- Flachland-Mähwiesen (Lebensraumtyp 6510), 

- Kalktuff-Quellen (Lebensraumtyp 7220*) 

- Kalkhaltige Schutthalden (Lebensraumtyp 8160*), 

- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Lebensraumtyp 8210), 

- Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Lebensraumtyp 8220), 

- Silikatfelskuppen mit Pioniervegetation (Lebensraumtyp 8230), 

- Hainsimsen-Buchenwälder (Lebensraumtyp 9110), 

- Waldmeister-Buchenwälder (Lebensraumtyp 9130), 

- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Lebensraumtyp 9170), 

- Schlucht- und Hangmischwälder (Lebensraumtyp 9180*), 

- Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder (Lebensraumtyp 91E0*) 

(* prioritärer Lebensraumtyp) 
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Die Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 9180*) besitzen auf Grund ihrer Ausprägung und 

vor allem mit ihrer weitgehend zusammenhängenden Ausdehnung sachsenweite Bedeutung. 

Für Felslebensräume (LRT 8160*, 8210, 8220, 8230) hat das Gebiet sachsenweite Reprä-

sentativität. Von Bedeutung ist hier insbesondere der hohe Anteil gefährdeter und vom Aus-

sterben bedrohter Arten, wie die in Sachsen vom Aussterben bedrohten Arten Rasen-Stein-

brech (Saxifraga rosacea), Schwarzstieliger Streifenfarn (Asplenium adinatum-nigrum) und 

Dorniger Schildfarn (Polystichum aculeatum). Im Bereich der Lebensraumtypkomplexe aus 

Felsen und Hangwäldern sind 4 prioritäre Lebensraumtypen (LRT 6110*, 7220*, 8160*, 

9180*) eng miteinander verzahnt und deshalb von sehr großer Bedeutung. Die durch die 

Weiße Elster repräsentierten Fließgewässer heben sich neben einer auf großen Abschnitten 

naturnahen Dynamik vor allem durch eine für Rhitral-Gewässer gut ausgebildeten Submers-

vegetation hervor, von der insbesondere der in Sachsen stark gefährdete Flutende Hahnen-

fuß (Ranunculus fluitans) über weite Strecken im Gebiet eine hohe Deckung einnimmt. 

 

 

3. Bewahrung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vor-

kommenden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse ge-

mäß Anhang II der FFH-RL sowie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1 Buchst. F der FFH-

RL. 

 

Im Gebiet nachgewiesene Arten zum Stand 2008: 

- Großes Mausohr (Myotis myotis), 

- Bachneunauge (Lampetra planeri) 

- Groppe (Cottus gobio) 

- Kammmolch (Triturus cristatus) 

- Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

 

Der Kammmolch (Triturus cristatus) und die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) be-

siedeln mit dem aufgelassenen Steinbruchgelände des FND Rohrholz ein Sekundärhabitat 

in einem separaten Teilgebiet. Dieses hebt sich deutlich von der naturräumlichen Ausstattung 

des sonstigen Gebietes ab. Aufgrund guter Habitatbedingen erreichen beide Arten in dem 

kleinen Gewässerkomplex gute Bestandesgrößen. 

 

 

4. Besondere Bedeutung kommt der Erhaltung beziehungsweise der Förderung der Unzerschnit-

tenheit und funktionalen Zusammengehörigkeit der Lebensraumtypen- und Habitatflächen 

des Gebietes, der Vermeidung von inneren und äußeren Störeinflüssen auf das Gebiet sowie 

der Gewährleistung funktionaler Kohärenz innerhalb des Gebietssystems NATURA 2000 zu, 

womit entscheidenden Aspekten der Kohärenzförderung der FFH-RL entsprochen wird. 

 

Diese Erhaltungsziele sind für jedes nach Artikel 4 (4) der Richtlinie 92/43/EWG auszuweisende 

besondere Schutzgebiet im Rahmen von Managementplänen durch Erhaltungsmaßnahmen 

nach Artikel 6 (1) zu ergänzen und zu untersetzen.  
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2.2.1 Verwendete Quellen 

Die relevanten Lebensraumtypen sowie Tier- und Pflanzenarten nach FFH-Richtlinie Anhang I 

und II wurden der Verordnung der LD Chemnitz zur Bestimmung des Gebietes von gemeinschaft-

licher Bedeutung „Elstersteilhänge“ (LD CHEMNITZ 2011) entnommen.  

Für die räumliche Abgrenzung der Lebensraumtypen und Habitate im FFH-Gebiet wurde auf die 

Ergebnisse des Managementplan-Endberichtes für das FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ (LFUG 

2010) zurückgegriffen. Berücksichtigt hierbei wurden Anpassungen durch erfolgtes Monitoring für 

das FFH-Gebiet (IS SaND 2018). 

 

Als Grundlagen für die Beurteilung der Lebensraumtypen und Arten wurden v. a. verwendet:  

 

 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (BFN) (1998): Das europäische Schutzgebietssystem NA-

TURA 2000. 

 LANDESDIREKTION CHEMNITZ (2011): Verordnung der LD Chemnitz zur Bestimmung des Ge-

bietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Elstersteilhänge“ (Fassung vom 26.01.2011)  

 SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (LFUG) (11/2010): FFH‐Management-

plan für das SCI DE 5338‐302, Landes‐Meldenummer 75E „Elstersteilhänge“ 

 SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE (LFULG) (2018): In-

formationssystem Sächsische Natura-2000-Datenbank (IS SaND): Reports der betroffenen 

Lebensraumtypen und Habitate 

 SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT (SMUL) (2000): Natura 

2000, Umsetzung der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie in Sachsen 
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2.2.2 Lebensräume des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

Die Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-RL im FFH-Gebiet sind in Tabelle 1 verzeichnet. 
 

Tabelle 1: Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-RL nach Grundschutzverordnung (LD CHEMNITZ 2011) 

LRT -
Code 

Lebensraumtypen nach 
Anhang I der FFH-Richtli-
nie 

Flächengrößen der  
Erhaltungszustände 

 

Einheit 

  A B C 

3150 Eutrophe Stillgewässer  837  m² 

3260 Fließgewässer mit Unter-
wasservegetation 

3,20 8,70 5,86 ha 

6110* Basophile Pionierrasen  0,18  ha 

6210 Kalk-Trockenrasen  0,47 0,55 ha 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren  1,56 1,20 ha 

6510 Flachland-Mähwiesen  7,46 2,78 ha 

7220* Kalktuff-Quellen  1  m² 

8160* Kalkhaltige Schutthalden  6  m² 

8210 Kalkfelsen mit Felsspalten-
vegetation 

 14,12  ha 

8220 Silikatfelsen mit Fels-
spaltenvegetation 

 7,26 0,36 ha 

8230 Silikatfelskuppen mit Pio-
niervegetation 

 154  m² 

9110 Hainsimsen-Buchenwälder  3,81  ha 

9170 Waldmeister-Buchenwälder  1,30  ha 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbu-
chenwälder 

 17,95  ha 

9180* Schlucht- und Hang-
mischwälder 

2,36 58,33  ha 

91E0* Erlen-Eschen- und Weich-
holzauenwälder 

 1,75  ha 

* prioritär 

 
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL bezeichnen natürliche Lebensraumtypen von 

gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen wer-

den müssen. 
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Prioritäre Lebensraumtypen sind nach Art. 1 der FFH-RL vom Verschwinden bedroht. Den Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft kommt für die Erhaltung dieser Lebensraumtypen 

und Arten besondere Verantwortung zu. 

 

Der Erhaltungszustand eines Lebensraumtyps gilt nach Art. 1 der FFH-RL als „günstig“, wenn 

sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, bestän-

dig sind oder sich ausdehnen, die für seinen langfristigen Fortbestand notwendigen strukturellen 

und funktionellen Gegebenheiten bestehen und auch weiterhin bestehen werden und der Erhal-

tungszustand der für diesen Lebensraumtyp charakteristischen Arten günstig ist.  

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

A hervorragend 

B gut 

C mittel bis schlecht 

 

 
 
 

2.2.3 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Die Arten des Anhang II der FFH-RL im FFH-Gebiet sind in Tabelle 2 verzeichnet. 
 

Arten nach Anhang II der FFH-RL bezeichnen natürliche Tier- und Pflanzenarten von gemein-

schaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müs-

sen. 

 

Prioritäre Arten sind nach Art. 1 der FFH-RL vom Verschwinden bedroht. Den Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Gemeinschaft kommt für die Erhaltung dieser Lebensraumtypen und Arten be-

sondere Verantwortung zu. 

 

Der Erhaltungszustand einer Art gilt nach Art. 1 der FFH-RL als „günstig“, wenn die Art ein 

lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig 

weiterhin bilden wird, das natürliche Verbreitungsgebiet der Art beständig ist und in Zukunft nicht 

abnehmen wird und ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und auch weiterhin vorhan-

den sein wird, um langfristig ein Überleben der Population dieser Art zu sichern. 

 
Bewertung des Erhaltungszustandes: 

A hervorragend 

B gut 

C mittel bis schlecht 

 
Das Habitat einer Art beschreibt einen durch spezifische abiotische und biotische Faktoren ge-

prägten Lebensraum, in dem die Art in einem ihrer Lebensstadien vorkommt (z. B. Reprodukti-

ons-, Jagdhabitat etc.). 
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Tabelle 2: Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie nach Grundschutzverordnung (LD CHEMNITZ 2011) 

 

Art 

 

Habitattyp 
vorkommende Er-
haltungszustände 
A B C 

Säugetiere 

Großes Mausohr 

(Myotis myotis) 

JH: überwiegend geschlossene Waldgebiete mit 
gering ausgeprägter Strauch- und Krautschicht, re-
lativ freiem Luftraum bis in 2 Meter Höhe und gutem 
Zugang zum Boden; vorzugsweise unterwuchsar-
mer Laubwald, aber auch Misch- und Nadelwälder 

 X  

Fische 

Bachneunauge  

(Lampetra planeri) 

RH: sommerkühle Fließgewässer bevorzugt der un-
teren Forellen- sowie der Äschenregion kleiner 
Flüsse (Oberläufe) und Bäche mit naturnaher Mor-
phologie, Hydrodynamik und Wechsel von sandig-
kiesigem bis feinsandig-schlammigem Substrat so-
wie durchgängig hoher Gewässergüte 

ohne Bewertung 

Groppe  

(Cottus gobio) 

RH: schnellfließende klare Bäche oder Oberläufe 
von Flüssen (Forellen- und Äschenregion) mit natur-
naher Morphologie und Hydrodynamik, steinigem 
Substrat auch größerer Fraktionen mit entsprechen-
den Hohlräumen und geringer Verschlammungsten-
denz sowie durchgängig hoher Gewässergüte 

 X  

Amphibien 

Kammmolch 

(Triturus cristatus) 

RH: Gewässer mit reich strukturiertem Gewässerbo-
den und mäßig bis gut entwickelter submerser und 
emerser Vegetation, aber auch freiem Raum zum 
Schwimmen (Teiche und Altwässer, Restgewässer in 
Ton-, Kies- und Sandgruben sowie Steinbrüchen, 
häufig auch größere und tiefere Gewässer in sonnen-
exponierter Lage) sowie umgebende Landhabitate 
im Sommerlebensraum, die zum Teil auch als Über-
winterungshabitate dienen (vor allem in Gewässer-
nähe liegende feuchte Gehölze und Wälder) 

X   

Libellen 

Große Moosjungfer 

(Leucorrhinia pectoralis) 

RH: Moorgewässer und aufgelassene (Hand-)Torf-
stiche, aber auch moorige und anmoorige Teiche und 
Weiher, Zwischenmoorbereiche, Sandgruben, Lehm-
lachen und ähnliche Gewässer; bevorzugt kleinere, 
fischfreie, strukturreiche, windgeschützte und teils 
besonnte Gewässer 

 X  

Schmetterlinge 

Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling  

(Maculinea 

nausithous) 

Habitatfunktion unbekannt   X 

* prioritär, JH = Jagdhabitat, RH = Reproduktionshabitat 

 

Der Managementplan (Stand 11/2010) enthält folgende Aussagen zu den Arten des Anhanges II: 

 

Nachweise des Großen Mausohrs (Myotis myotis) gelangen in 3 der 5 detektierten Transekte. 

Insgesamt konnten 17 adulte Tiere nachgewiesen werden. Zwei separate, komplexe Habitatflä-

chen des Großen Mausohres können aufgrund der Detektornachweise abgegrenzt werden: zum 

einen die Habitatfläche „Elsterberg“ im Norden des Gebietes ,zum andren die Waldflächen des 

Triebtales und des gesamten Elstertales im Süden des Gebietes. Die Habitate haben möglicher-

weise Funktionsbeziehungen zu dem Winterquartier Fr. August-Stollen in Altchrieschwitz 
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außerhalb des FFH-Gebietes. Der Zustand der Habitate kann für das Große Mausohr insgesamt 

als gut bewertet werden. 

 

Die Vorkommen des Kammmolchs (Triturus cristatus) im Gebiet beschränken sich auf das FND 

„Rohrholz“. In einem aufgelassenen Steinbruchgelände mit angrenzendem Laub-Nadel-Misch-

wald befinden sich an einer gut besonnten Sohle drei kleinere Tümpel. Dort konnte 2005 und 

2006 die Art mit über 100 Adulten belegt werden. Das Habitat in dem besonnten, fischereilich 

ungenutzten und nach naturschutzfachlichen Kriterien gepflegten Steinbruchgelände hat hervor-

ragende Lebensraumqualität. Jedoch ist das Vorkommen stark isoliert, so dass eine schlechte 

Kohärenz für die Art besteht. 

 

Die Groppe (Cottus gobio) wurde in der Weißen Elster von 1996 bis 2006 an 4 Stellen nachge-

wiesen, ein Einzelnachweis liegt für die Trieb vor. Aufgrund der Nachweise sowohl im Norden, in 

der Mitte als auch im Süden der Weißen Elster kann der gesamte Bereich als Habitatfläche der 

Art ausgewiesen werden. Erkennbare Beeinträchtigungen bestehen vor allem in mehreren natur-

fern ausgebauten Abschnitten der Weißen Elster. Prinzipiell ist im Gebiet ein sehr hohes Habitat-

potenzial vorhanden, jedoch ist der Anteil der nachweislich besiedelten Bereiche gering. 

 
Die Habitate des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) konzentrie-

ren sich auf 5 Teilflächen. Nachweise gelangen ausschließlich im Untersuchungsjahr 2008. 

Gründe für ein Ausbleiben des Nachweises 2007 liegen offenbar in einer unangemessenen Mahd 

in Verbindung mit schlechten Witterungsverhältnisse während der Flugzeit. Alle Habitatflächen 

befinden sich in einem schlechten Erhaltungszustand (C). Die Präsenz der Wirtspflanze scheint 

auf den Habitatflächen kontinuierlich zurückzugehen, und durch nicht angepasste Nutzung ist der 

große Wiesenknopf während der Flugzeit nicht verfügbar. Innerhalb des FFH-Gebietes besteht 

grundsätzlich ein guter Gesamtvorrat an Habitatflächen. 

 

Seit Mitte der 1990er Jahre ist das Vorkommen der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectora-

lis) im alten Steinbruchgelände im FND „Rohrholz“ bekannt. Dies beläuft sich auf 5 – 7 adulte 

Individuen mit nachweislicher Reproduktion. 2008 konnten weder Imagines noch Exuvien nach-

gewiesen werden. 

 

 

2.3 Managementpläne/ Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Der Managementplan für das FFH-Gebiet DE 5338‐302 „Elstersteilhänge“ liegt als Endbericht 

aus dem Jahr 2010 vor. 

Dieser formuliert für die bestehenden Lebensraumtypen nach Anhang I und für Habitatflächen 

nach Anhang II der FFH-Richtlinie Maßnahmen für den Erhalt oder die Wiederherstellung sowie 

Maßnahmen zur Entwicklung von Lebensraumtypen und Habitaten. 

 

Der Managementplan wird als Grundlage für Schutzgebietsbeschreibung und für die Beschrei-

bung des detaillierten Untersuchungsbereiches herangezogen. 

Für die Abgrenzung der Lebensraumtypen und Habitatflächen wurden die Abgrenzungen des -

Managementplanes für das FFH-Gebiet „Elstersteilhänge““ (LFUG 2010) verwendet. 
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2.4 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes im Netz NATURA 

2000 

Es ergeben sich funktionale Zusammenhänge innerhalb des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“ 

selbst und mit benachbarten FFH-Gebieten mit ähnlicher Lebensraumtypen- bzw. Artenausstat-

tung im Schutzgebietsnetz NATURA 2000. 

Folgende Schutzgebiete liegen innerhalb des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“:  

 LSG „Kuhberg-Steinicht“,  

 LSG „Talsperre Pöhl“,  

 NSG „Steinicht“,  

 NSG „Elsterhang bei Röttis“,  

 NSG „Triebtal“ sowie das  

 FND „Rohrholz“. 

 

Das Vogelschutzgebiet (SPA) Elstersteilhänge oberhalb Plauen gehört ebenfalls zum Netz Na-

tura 2000. Es ist zum Großteil deckungsgleich mit dem FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ und geht 

im Südwesten darüber hinaus. Sein Schutzzweck liegt im Schutz von Vogelarten nach Anhang I 

der Vogelschutzrichtlinie, die in den Wäldern und Fließgewässern des Gebietes ihren Lebens-

raum haben, wie z.B. Eisvogel, Grauspecht, Schwarzstorch etc. 

 

FFH-Gebiete entlang von Flusstälern haben meist eine hohe Bündelungs- und Kohärenzfunktion 

für eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume, die den Haupttypen Fließgewässer, Felsen, 

Wälder und Grünland zuzuordnen sind. Diese Funktion kommt auch dem FFH-Gebiet „Elstersteil-

hänge“ zu, während die benachbarten FFH-Gebiete jeweils dem Schutz bestimmter Typen die-

nen.  

So grenzt im Süden in 350 m Entfernung mit der Mündung des Friesenbaches in die Weiße Elster 

das FFH-Gebiet 301 „Unteres Friesenbachgebiet“ an, dass v.a. die Kohärenz der Fließgewässer-

lebensräume inkl. der charakteristischen Fischfauna sichert. Im Südosten befindet sich in 300 m 

Entfernung eines der Teilgebiete des FFH-Gebietes 15 E „Vogtländische Pöhle“, dass v.a. dem 

Schutz FFH-relevanter Grünland- und Felslebensraumtypen sowie kleiner Wälder auf den cha-

rakteristischen Diabas-Härtlingskuppen dient. Nach Norden und im NSG „Steinicht“ enden die 

Elstersteilhänge an der Landesgrenze nach Thüringen. Das NSG „Steinicht“ setzt sich auf Thü-

ringer Seite mit dem gleichnamigen, nur 17 ha großen FFH-Gebiet fort, das v.a. dem Schutz der 

dortigen Fels-Lebensräume dient. In Fließrichtung der Weißen Elster grenzt auf Thüringer Seite 

kein FFHGebiet an. Das FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ hat somit eine hohe Kohärenzfunktion im 

Netz Natura 2000. Gleichwohl ist diese äußere Kohärenz eingeschränkt, da das FFH-Gebiet Els-

tersteilhänge keinen direkten Anschluss an weitere sächsische FFH-Gebiete hat. Von besonderer 

Bedeutung ist die Unterbrechung der Kohärenz entlang des Flusslaufes der Weißen Elster durch 

das Stadtgebiet von Plauen. Südlich Plauen nimmt das FFH-Gebiet 300 „Elstertal oberhalb 

Plauen“ eine Reihe identischer Schutzzwecke auf wie die Elstersteilhänge. Hierzu zählen neben 

dem Fließgewässer und der Fischfauna insbesondere die kleinflächigeren, jedoch gleichwohl lan-

desweit repräsentativen Hangwälder (LRT 9180*) und die Felslebensräume. 

Die innere Kohärenz des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“ ist insgesamt gut. Defizite ergeben 

sich v.a. aus dem Stadtgebiet Elsterberg, wo sich die Gebietsausdehnung auf den stark verbau-

ten Flusslauf der Weißen Elster reduziert, und aus den Wehren, von denen die Franzmühle mit 

dem langen Rückstau hervorzuheben ist. 
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3. Beschreibung der Ersatzmaßnahme E 2 und der relevan-

ten Wirkfaktoren 
 

3.1 Beschreibung der Ersatzmaßnahme E 2 

Innerhalb des ehemaligen Steinbruchs (Teilgebiet 3 „Rohrholz“ des FFH-Gebietes „Elstersteil-

hänge“) haben sich auf der Steinbruchsohle Kleingewässer, Gehölzbestände und Feuchtgrün-

landbiotope entwickelt. Die Gewässer sind Schutzgegenstand (LRT 3150) und substanzielles Ha-

bitat für den Kammmolch und die Große Moosjungfer. Aktuell drohen die Gewässer vollständig 

zu verlanden.  

Die zu betrachtende Ersatzmaßnahme E 2 umfasst die Entschlämmung der verlandeten Klein-

gewässer. Dabei ist auch der zum Teil sehr dichte Röhrichtbestand mit zu entfernen. Der Aushub 

und die abgeschobene Vegetation kann im Randbereich des ehemaligen Steinbruchs wieder ein-

gebaut werden.  

Im Ergebnis sollen wieder fünf unabhängige Gewässerflächen entstehen (aufgrund der Gefahr 

des Eintrags von Fischen über Fischlaich im Gefieder von Wasservögeln – zum Schutz des 

Kammmolchs).  

Für die Umsetzung der Maßnahme sind verbindlich Vorgaben zu beachten, die unter Kapitel 5.1 

beschrieben werden. 

 
 
 

3.2 Wirkfaktoren 

Nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz bzw. „Natura 2000 – Gebietsmanagement“ (EG 2000) und 

Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung von Bundesfernstraßen (BUNDESMINISTERIUM FÜR VER-

KEHR, BAU UND WOHNUNGSWESEN 2004) sind nur Wirkgrößen und Einflussfaktoren im Rahmen 

einer Vor- bzw. Verträglichkeitsprüfung zu berücksichtigen, welche direkt oder indirekt zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele führen könnten. 

 

Im Folgenden werden die Wirkfaktoren für die Ersatzmaßnahme E 2 „Entschlämmung verlandeter 

Kleingewässer“ analysiert. Lebensraumtypen gemäß Anhang I und Arten gemäß Anhang II der 

FFH-Richtlinie können durch nachfolgend aufgeführte bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirk-

faktoren betroffen sein.  

 

 

Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen umfassen grundsätzliche Änderungen von Grundflächen und Nut-

zungen. Die Entschlämmung der verlandeten Kleingewässer ist nicht mit anlagebedingten Ver-

änderungen von Grundflächen bzw. Nutzungen verbunden.  

Die ökologischen Funktionen betroffener Gewässerflächen werden durch die betrachtete Kom-

pensationsmaßnahme wiederhergestellt und verbessert. 

Mit Umsetzung der Maßnahme E 3 „Entschlämmung verlandeter Kleingewässer“ sind keine rele-

vanten anlagenbedingen Eingriffe in Lebensraumtypen und wertgebende Habitate verbunden.  
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Betriebsbedingte Wirkungen 

Da es sich im Rahmen des betrachteten Vorhabens um eine Ersatzmaßnahmen zur Verbesse-

rung ökologischer Funktionen handelt, ohne erhebliche Änderung der bisherigen und zukünftigen 

Nutzung, können betriebsbedingte Wirkfaktoren in diesem Falle ausgeschlossen werden. 

 

 

Baubedingte Wirkungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen wirken in der Regel zeitlich begrenzt.  

Die bauzeitlich begrenzte Flächeninanspruchnahme kann zu reversiblen Auswirkungen (z.B. bei 

kurzfristig wiederherstellbaren Lebensräumen) oder aber auch zu einem nachhaltigen Verlust 

führen (z.B. bei höherwertigen Gehölzstrukturen, Gewässern, Mooren etc.). Die an höherwertige 

Strukturen gebundenen Funktionen und Lebensräume sind nach der temporären Inanspruch-

nahme erst mittel- oder langfristig wieder herstellbar. 

 

zeitlich begrenzte Flächeninanspruchnahme 

Bei der betrachteten Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 2 werden temporäre Flächeninan-

spruchnahmen für die Zuwegung und seitliche Ablagerung des Aushubes innerhalb des FFH-

Gebietes notwendig. 

 

zeitlich begrenzte Schadstoffemissionen, Verlärmungen und visuelle Störungen 

Zur Entschlämmung der betroffenen Kleingewässer ist der Einsatz von Kleintechnik notwendig.  

Aus diesem Grunde ist mit Fahrspuren / Verdichtungen sowie mit einer gewissen Schadstoffbe-

lastungen (Öl, Benzin, Staub, Abgase) durch den Baubetrieb zu rechnen. Temporär wirken hier 

auch optische oder akustische Störreize. 

 

Für die betrachtete Ersatzmaßnahme E 2 sind vor allem baubedingte Wirkfaktoren relevant bzw. 

können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

Zur weitestgehenden Begrenzung baubedingter Wirkungen sind bei Umsetzung der Ersatzmaß-

nahme die verbindlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben zu beachten, die unter Kapitel 5.1 

gegeben werden. 
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4. Detailliert untersuchter Bereich 

 

4.1 Begründung für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 

Anhand der Wirkfaktoren und des Wirkraumes für die Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 2 wird 

der in der Karte zur FFH-Vorprüfung dargestellte detailliert untersuchte Bereich festgelegt. 

Dieser detailliert untersuchte Bereich entspricht mindestens dem Wirkraum des Vorhabens. Es 

ist der Raum, in dem vorhabenbedingte Wirkprozesse Beeinträchtigungen auslösen können, die 

für die Erhaltungsziele des Schutzgebietes relevant sind. 

Konkret bedeutet dies, dass der Wirkraum für die Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 2 im Rah-

men des Vorhabens „S 297 Anbau Geh- und Radweg Jocketa – Neudörfel“ den gesamten Be-

reich des Teilgebietes 3 „Rohrholz“ innerhalb des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“ umfasst.  

Die Darstellung des Teilbereiches des FFH-Gebietes (wie in der Karte zur FFH-Vorprüfung er-

folgt) wird als ausreichend angesehen. 

 

4.2 Voraussichtlich betroffene Lebensräume und Arten 

Für die im dargestellten Untersuchungsbereich vorkommenden Lebensraumtypen und Arten sind 

die Vorkommen mit den Wirkfaktoren zu überlagern und auf mögliche Beeinträchtigungen hin zu 

überprüfen. Dabei spielt die Empfindlichkeit des Lebensraumtyps bzw. der Art eine wesentliche 

Rolle. 

Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie, für die ein Vorkommen und 

damit eine mögliche Beeinträchtigung in dem festgelegten, detailliert betrachteten FFH-Bereich 

ausgeschlossen werden kann, werden im Rahmen dieser Untersuchung nicht weiter betrachtet.  

 

Für die Ersatzmaßnahme E 2 sind vor allem baubedingte Auswirkungen zu erwarten. Es werden 

vorhabensseitig keine relevanten betriebs- oder anlagebedingte Veränderungen erfolgen. 

 

Die Erheblichkeitsschwelle wird dann überschritten, wenn Veränderungen oder Störungen in ih-

rem Ausmaß oder in ihrer Dauer dazu führen, dass ein Gebiet seine Funktion in Bezug auf ein 

oder mehrere Erhaltungsziele oder den Schutzzweck nur noch in deutlich eingeschränktem Um-

fang erfüllen kann. 

Dabei muss die Beeinträchtigung von spürbarem Gewicht sein und in kausalem Zusammenhang 

mit dem Projekt stehen. Das heißt, es muss sich um Beeinträchtigungen handeln, die sich auf die 

zu schützenden Arten/ LRT mehr als unerheblich und nicht nur vorübergehend auswirken kön-

nen. Je schutzbedürftiger ein Habitat oder eine Art ist, die in dem Gebiet vorkommt, umso eher 

ist eine erhebliche Beeinträchtigung anzunehmen. 
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Lebensraumtypen innerhalb des detailliert zu betrachtenden Untersuchungsraumes 

Innerhalb des detailliert zu betrachtenden Untersuchungsraumes (Teilgebiet 3 „Rohrholz“ des 

FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“) sind zwei Lebensraumtypen ausgebildet.  

Dies sind ein Eutrophes Stillgewässer (LRT 3150) sowie ein Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

(LRT 8210). 

 

 

Nachweise von Arten bzw. Habitaten innerhalb des detailliert betrachteten Untersuchungs-

raumes 

Innerhalb des detailliert betrachteten Untersuchungsraumes sind Habitatbereiche des Kammmol-

ches (Triturus cristatus) sowie der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) ausgewiesen.  

 

 

 

4.3 Durchgeführte Untersuchungen / Datenlücken 

Als FFH-Gebietsgrenze wurde die Abgrenzung der Grundschutzverordnung (LD CHEMNITZ 2011) 

verwendet.  

Die Ermittlung der Lage und Abgrenzung der Lebensraumtypen und Habitate gemäß FFH-Richt-

linie erfolgte primär auf Grundlage des Managementplanes zum FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ 

(LFUG 2010). Mit einbezogen wurden Anpassungen durch erfolgtes Monitoring (IS SaND 2018). 

 

Zur aktuellen Ausprägung von Lebensraumtypen und Habitaten im betrachteten Raum erfolgte 

ein Abgleich mit den Reports über die betroffenen Lebensraumtypen und Habitate des Informati-

onssystems der Sächsischen Natura-2000-Datenbank (IS SaND 2018). 

Für das vorliegende Gutachten wurden keine weiteren Untersuchungen getätigt/ beauftragt. 

 

Die Datenlage war für die Prüfung der Verträglichkeit der Maßnahme zur Gewässerentschläm-

mung (Ersatzmaßnahme E 2) mit dem FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ ausreichend. 
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4.4 Beschreibung des detailliert untersuchten Bereiches und Über-

sicht über die Landschaft 

Der detailliert untersuchte Bereich umfasst das Teilgebiet 3 „Rohrholz“ des FFH-Gebietes „Els-

tersteilhänge“. Die Abgrenzung und Darstellung sind der Karte zur FFH-Vorprüfung zu entneh-

men. 

Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich nördlich der Talsperre Pöhl und liegt in der Gemar-

kung Jocketa, die zur Gemeinde Pöhl gehört. Das FFH-Teilgebiet befindet sich nordwestlich der 

geplanten Trassenführung des Vorhabens „S 297 Anbau Geh- und Radweg Jocketa – Neudörfel“ 

in einer Höhe von ca. 380 bis 420 m ü. NN und umfasst eine Fläche von rund 8,14 ha. 

Das UG wird naturräumlich dem unteren Mittelvogtländischen Kuppenland zugeordnet (MANS-

FELD & RICHTER 1995). Diese untere Lage des Sächsischen Berglandes und Mittelgebirges wird 

gekennzeichnet durch kleinere Hochflächen und Riedelgebiete sowie einzelne Sohl- und 

Kerbsohlentäler. 

Das UG wird überwiegend durch Laub- und Nadelwald geprägt, sowie ferner durch den aufge-

lassenen Steinbruchbereich und Gewässerbiotopen, Feuchtgrünland sowie Ruderal- und Stau-

denfluren.  

 
 

4.5 Lebensräume des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

Von den in den Gebietsspezifischen Erhaltungszielen aufgeführten Lebensraumtypen (LRT) nach 

Anhang I der FFH-Richtlinie liegen der LRT 3150 Eutrophe Stillgewässer sowie der LRT 8210 

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation innerhalb des detailliert untersuchten Bereiches. 

 

 

4.5.1 LRT 3150 – Eutrophe Stillgewässer 

Eutrophe Stillgewässer sind natürliche und naturnahe eutrophe Seen, Weiher, Teiche, ausdau-

ernde und periodisch austrocknende Kleingewässer, Altwasser, nicht durchströmte Altarme und 

ältere Abgrabungsgewässer mit freischwimmender Wasservegetation oder Beständen submer-

ser Laichkräuter einschließlich ihrer unmittelbar vom Wasserkörper beeinflussten Ufervegetation. 

Wesentlich für die Zuordnung ist das Vorkommen kennzeichnender Vegetation (des Magnopota-

mion oder Hydrocharition). (LFULG 2010) 

 

Aufgrund des geringen Stillgewässer-Anteils im gesamten FFH-Gebiet nimmt auch der LRT 3150 

nur dementsprechend geringe Flächenanteile ein. 

Im Zentrum des aufgelassenen Steinbruchs im FND „Rohrholz“ befinden sich mehrere Stillge-

wässer (LRT-ID 10141 mit 837 m²) im fortgeschrittenen Verlandungsstadium, die durch ein 

Schilfröhricht miteinander verbunden sind. Das FND wird nach naturschutzfachlichen Kriterien 

gepflegt, die Gewässer wurden bisher im mehrjährigen Turnus entschlämmt. 

Wasserpflanzen- und Schwimmblattgesellschaften sind typischerweise meist von einer oder we-

nigen dominanten Arten geprägt. Im FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ konnte eine kennzeichnende 

Gesellschaft nachgewiesen werden. Die Polygonum-amphibium-Potamogeton-natans-Gesell-

schaft kommt im FND Rohrholz vor. Sie ist durch das Schwimmende Laichkraut (Potamogeton 

natans), in einem jedoch nur kleinen Bestand von ca. 1,5 m² gekennzeichnet. Der Wasser-Knö-

terich (Polygonum [Persicaria] amphibium) tritt in der Verlandungszone hinzu. 
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Als LRT 3150 kartierte Stillgewässer dienen oft gleichzeitig einer reichen Amphibienfauna als 

Laichhabitat. Im FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ ist besonders das individuenstarke Vorkommen 

des Kammmolches im FND „Rohrholz“ hervorzuheben (siehe Kapitel 4.6.1). 

Der Erhaltungszustand des LRT 3150, ID 10141 wird mit B (gut) bewertet (IS SaNd 2018).  

Die Entwicklungstendenz der Kleingewässer ist durch drohende Verlandung mittelfristig negativ. 

Im Sommer 2019 wies der zentrale Gewässerbereich bereits keine offenen Wasserflächen mehr 

auf. 

 

 

4.5.2 LRT 8210 – Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

Dieser FFH-Lebensraumtyp ist gekennzeichnet durch vegetationsarme oder -freie Wände, Über-

hänge und Bänder natürlicher und naturnaher Kalk- bzw. Dolomitfelsen oder Felsen aus anderen 

kalkhaltigen oder basenreichen Gesteinen (z. B. Basalt, Diabas). An diese Standorte ist eine spe-

zielle Felsspaltenvegetation gebunden, die meist von kleinen Farnen beherrscht wird. Daneben 

sind Moose und Flechten fast immer reichlich vertreten. Die Standortvielfalt reicht von trockenen 

offenen bis zu beschatteten, frischen bis feuchten Stellen. Dem FFH-Lebensraumtyp sind sowohl 

natürliche, etwa durch Bergstürze gebildete Felsen, als auch durch menschliche Eingriffe ent-

standene Felswände zuzuordnen, sofern die entsprechende Biotopqualität gegeben ist. 

Voraussetzung für diesen Fels-Lebensraumtyp ist das Vorkommen offener Felsflächen der o.g. 

basischen Ausgangsgesteine. Dieses standörtliche Potenzial ist in den Elstersteilhängen in Form 

bis zu 50 m aufragender Felswände aus Diabas und Diabasbrekzien reichlich vorhanden, so dass 

das Gebiet landesweite Repräsentativität für Felslebensräume dieses Ausgangsgesteins hat. 

Im Ergebnis der vegetationskundlichen Bearbeitung konnte im gesamten FFH-Gebiet „Elstersteil-

hänge“ die hohe Zahl von 42 Teilflächen von insgesamt 14,11 ha Größe als Kalkfelsen mit Fels-

spaltenvegetation auskartiert werden.  

Im detailliert untersuchten Bereich befindet sich die LRT-Fläche ID 10017 innerhalb des ehema-

ligen Steinbruches (FND Rohrholz) in sonniger Lage. Sie zeichnet sich aus durch Felsmassen 

mit vorgelagertem Geröll. Im unteren Bereich gibt es einen teilweise starken Gehölzaufwuchs, 

jedoch ein nur geringes Vorkommen an Kleinfarnen. Insgesamt sind eine geringe Vegetation und 

Kryptogamen zu verzeichnen. Die Felsbereiche im Südwesten sind mäßig bis stark, sonst nur 

schwach mit Kryptogamen bewachsen, die Oberkannte dagegen ist überwiegend reich an Kräu-

tern (viele Magerzeiger). Am Felsfuß liegt viel Felsschutt durch ständig nachbrechende Steine 

vor. Innerhalb der LRT-Fläche ist die Rote-Liste-Arten Braunstieliger Streifenfarn (Asplenium 

trichomanes) sowie die Artengruppe Tüpfelfarn (Polypodium vulgare agg) vertreten. 

Der Erhaltungszustand der LRT-Fläche ID 10017 wird im aktuellen Report zum LRT insgesamt 

mit B (gut) eingestuft (IS SaNd, 2018). 

 

 

4.6 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Von den in den Schutz- und Erhaltungszielen aufgeführten Tierarten nach Anhang II der FFH-

Richtlinie ist im Einwirkungsbereich des Vorhabens, innerhalb des detailliert untersuchten FFH-

Abschnittes, ein durchgängiger Habitatbereich des Kammmolches (Triturus cristatus) festgelegt. 

Für die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) ist innerhalb des detailliert untersuchten Be-

reiches ein Habitat über die gesamte aufgelassene ehemalige Steinbruchfläche ausgewiesen. 

Die Nachweise bzw. Habitate werden nachfolgend kurz beschrieben. 
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4.6.1 Kammmolch (Triturus cristatus)  

Als Wohngewässer des Kammmolches werden Teiche und Altwässer, Restgewässer in Ton-, 

Kies- und Sandgruben sowie Steinbrüchen bevorzugt. Der Kammmolch benötigt Gewässer mit 

reich strukturiertem Gewässerboden und mäßig bis gut entwickelter submerser und emerser Ve-

getation, braucht aber auch freien Raum zum Schwimmen. Er besiedelt häufig auch größere und 

tiefere Gewässer in sonnenexponierter Lage. Die aquatische Phase im Wohngewässer dauert 

beim Kammmolch i.d.R. bis August/September.  Kammolche überwintern überwiegend an Land, 

v.a. in feuchten Gehölzstrukturen bzw. im Wald. (LFULG 2010) 

 

Aus den Nachweisen resultiert die Abgrenzung einer Habitatfläche (Laichgewässer mit Landha-

bitat, Habitat-ID 30001, 8,14 ha, Gewässerfläche ca. 1.000 m²) des Kammmolches im FND Rohr-

holz, die neben dem Laichgewässer auch den umgebenden, als Habitat geeigneten Landlebens-

raum umfasst.  

Das FND Rohrholz ist ein aufgelassenes Steinbruchgelände mit angrenzendem Laub-Nadel-

Mischwaldbestand. In der überwiegend besonnten Sohle des ehemaligen Steinbruches befinden 

sich ein größerer und drei kleinere Tümpel, die bisher nach naturschutzfachlichen Kriterien ent-

schlämmt und nach Bedarf von Gehölzen freigestellt werden.  

Im Rahmen des Artmonitoring 2005/2006 wurden über 100 Adulte im Rahmen der Ersterfassung 

2007 erfasst. (LFULG 2010).  

Erhaltungszustand, Habitat und Population werden im aktuellen Report zum Habitat jeweils mit 

A (hervorragend) bewertet (IS SaNd 2018). 

 

 

4.6.2 Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)  

Lebensraum der Großen Moosjungfer sind natürliche, durch Wasservegetation (Röhrichte, 

Schwimmblatt- und Tauchvegetation) reich strukturierte, meso- bis eutrophe Stillgewässer in 

Waldlagen (Seen, Weiher, Teiche, Moorkolke, Altwässer). Die Art kommt aber auch in Sekundär-

gewässern (z.B. Sand- und Kiesgruben, Torfstiche, Tagebaurestgewässer) vor. (LFULG 2010) 

 

Die Große Moosjungfer kommt im alten Steinbruchgelände im FND Rohrholz vor (Reprodukti-

onshabitat, Habitat-ID 30002, 0,31 ha). Das Vorkommen ist seit Mitte der 1990er Jahren mit nach-

weislicher Reproduktion bekannt.  

Ein aufgelassener Steinbruch im Zentrum des FND mit 4 Kleingewässern in unterschiedlichen 

Sukzessionsstadien stellt die Habitatfläche der Großen Moosjungfer dar. Es weist ein gut entwi-

ckeltes Röhricht aus Schilf und Rohrkolben auf. Das Steinbruchgelände ist besonnt und windstill. 

Im Umfeld der Gewässer sind teilweise anmooriges Grasland und Gebüsch, Laubwald zu finden. 

In den Jahren 2006/2007 konnten 5 – 7 adulte Individuen und im Jahr 2008 4 Exuvien erfasst 

werden, womit eine erfolgreiche Reproduktion in diesem Zeitraum nachgewiesen konnte. (LFULG 

2010) 

Der Erhaltungszustand und Habitat werden im aktuellen Report zum Habitat mit B (gut) bewertet, 

die Population mit C (mittel bis schlecht) (IS SaNd 2018).  



FFH-Vorprüfung gemäß § 34 BNatSchG   
für das FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ Seite 21 

Dezember 2019 

5. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele des Schutzgebiets durch die Ersatzmaß-

nahme E 2 

5.1 Mögliche Beeinträchtigungen durch die Ersatzmaßnahme E 2 

Für die Bewertung der Eingriffserheblichkeit auf die Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I 

und II der FFH-Richtlinie bzw. für die relevanten Gebietsbestandteile werden einerseits der Wirk-

raum und die Wirkfaktoren herangezogen, andererseits die Ausprägung, Größe und Empfindlich-

keit des betrachteten Lebensraumtyps bzw. der Populationen der betrachteten Arten. Je besser 

ausgebildet diese sind, desto geringer ist die Schwelle für eine erhebliche Beeinträchtigung zu 

sehen. Gleiches gilt für eine höhere Empfindlichkeit. Kleinflächig vertretene Lebensraumtypen 

und kleine Populationen sind dabei bei Eingriffen stärker gefährdet als großflächigere und stabi-

lere. Prioritäre Lebensraumtypen und Arten sind dabei gesondert zu betrachten und einer strin-

genteren Prüfung zu unterziehen. 

Maßgeblich für die Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens oder wie im vorliegendem Falle 

der geplanten Maßnahme sind die aus den Vorkommen der Lebensraumtypen und Arten abge-

leiteten gebietsspezifischen Erhaltungsziele.  

 

Maßgeblich für die Beurteilung der Verträglichkeit ist die Wahrung des günstigen Erhaltungszu-

stands der Lebensräume bzw. Arten. Eine Erheblichkeit der Beeinträchtigungen ist dann anzu-

nehmen, wenn eine nicht nur unwesentliche Verschlechterung des Erhaltungszustands eines Le-

bensraums bzw. einer Art anzunehmen ist.  

 

Auswirkungen auf die Lebensraumtypen 3150 und 8210 

Der Maßnahmenbereich erstreckt sich über den LRT 3150 Eutrophe Stillgewässer (ID 10141) 

(siehe Karte zur FFH-Vorprüfung). Die Entwicklungstendenz des LRT ist durch drohende Verlan-

dung mittelfristig als negativ zu bewerten. Aktuell gibt es kaum noch offene Wasserflächen.  

Aus diesem Grund ist die geplante Entschlämmung der verlandeten Gewässerbereiche für den 

Erhalt des Lebensraumtyps als substanziell anzusehen. Der mit dem Abschieben verbundene 

Vegetationsverlust kann über die Eigenentwicklung der revitalisierten Wasserflächen im Zuge der 

Sukzession kurzfristig wiederhergestellt werden. Dabei durchlaufen die Gewässer- und Gewäs-

serrandbereiche gewollt verschiedene Sukzessionsstadien.  

Insgesamt wirkt sich die Maßnahme E 2 „Entschlämmung verlandeter Kleingewässer“ positiv auf 

den Erhaltungszustand des LRT 3150 aus. 

 

Da der LRT 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation außerhalb des Maßnahmenbereiches 

liegt, kann für diesen eine Inanspruchnahme / Beeinträchtigung durch die Ersatzmaßnahme E 2 

ausgeschlossen werden.  
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Auswirkungen auf Kammmolch und Große Moosjungfer 

Der Maßnahmenbereich ist vollständig als Kammmolch-Habitat (ID 30001) ausgewiesen (siehe 

Karte zur FFH-Vorprüfung) und weist einen hervorragenden Erhaltungs-, Habitat- und Populati-

onszustand (jeweils A) auf (Erfassungen 2004 – 2007).  

 

Auch das Habitat der Großen Moosjungfer (ID 30002) liegt vollständig im Bereich der geplanten 

Maßnahme und weist einen guten Erhaltungs- und Habitatzustand (beide jeweils B) auf. Die Po-

pulation wird mit C bewertet (mittel bis schlecht) (Erfassungen 2006/2007). 

 

Der Kammmolch (Triturus cristatus) und die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) besie-

deln in dem aufgelassenen Steinbruchgelände ein Sekundärhabitat. Dieses hebt sich deutlich 

von der naturräumlichen Ausstattung des sonstigen Gebietes ab. Aufgrund guter Habitatbedingen 

erreichen beide Arten in dem kleinen Gewässerkomplex bisher gute Bestandesgrößen.  

Auf der anderen Seite sind diese Populationen isoliert. Sie weisen eine geringe Kohärenz auf. 

Ein Verlanden der Steinbruchgewässer hat für die Arten erhebliche Auswirkungen, da es keine 

alternativen Habitatstrukturen gibt und auch ein Austausch mit anderen Populationen nicht erfol-

gen kann.  

 

Für beide Arten sind die Gewässerbereiche innerhalb des aufgelassenen Steinbruchs von grund-

legender Bedeutung für den Erhalt der jeweiligen Populationen anzusehen.  

Aus diesem Grund ist die geplante Entschlämmung der verlandeten Gewässerbereiche (Ersatz-

maßnahme E 2) eine Voraussetzung für den Erhalt der Populationen. Ein Nichtdurchführen der 

Maßnahme wird eine erhebliche Schwächung der Populationen ggf. bis hin zum Verlust bewirken. 

 

 

anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Die Entschlämmung der verlandeten Gewässerbereiche ist nicht mit anlage- und betriebsbeding-

ten Auswirkungen, im Sinne von Änderungen von Grundflächen / Nutzungen, verbunden.  

 

 

bauzeitliche Beeinträchtigungen  

Es ist jedoch bei Durchführung der Entschlämmung der Gewässer mit bauzeitlichen Beeinträch-

tigungen zu rechnen. Um diese so gering wie möglich zu halten, sind Zeitpunkt sowie Art und 

Weise der Entschlämmung von großer Bedeutung.  

Unter Einbeziehung der das FND betreuenden Naturschützern und der Unteren Naturschutzbe-

hörde sowie der Berücksichtigung nachfolgend aufgeführten verbindlichen Ausführungsvorgaben 

kann das baubedingte Konfliktpotenzial so weit vermindert werden, dass eine naturschutzfachlich 

verträgliche Durchführung möglich ist.  
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5.2 Vermeidung bauzeitlicher Beeinträchtigen bei Realisierung der 

Ersatzmaßnahme E 2 

 

Aufgrund des noch frühen Planungsstandes sind die bauzeitlichen Beeinträchtigungen aktuell 

nicht vollumfänglich erfassbar. Unter Berücksichtigung der nachfolgend genannten verbindlichen 

Ausführungsvorgaben können erhebliche Beeinträchtigungen auf die Gewässerbereiche und Ha-

bitate ausgeschlossen werden: 

 

 Vorsichtiges Abschieben der Vegetation im Bereich der verlandeten Gewässer, Aushub-

massen können vor Ort verbleiben und auf der westlichen Seite des Steinbruchs einge-

baut werden. 

 Einsatz von Kleintechnik 

 Die Maßnahme ist unter großer Vorsicht, bei günstigen Witterungsverhältnissen (trocken 

bzw. gefroren) im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen. Für die 

restlichen Zeiten im Jahr gilt ein Durchführungsverbot, da die Gewässerreste dann noch 

als Habitate geschützter Arten fungieren. 

 Bei vorbereitenden Maßnahmenabsprachen (Zeitraum, Technikeinsatz, Absprache, 
Bautabuzonen etc.) ist die Untere Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises zwingend 
einzubeziehen. Die Durchführung hat im Benehmen mit der Naturschutzbehörde zu er-
folgen. 

 Ufer und Flachwasserbereiche sollen sich im Zuge der natürlichen Sukzession entwi-
ckeln.  

 Es ist darauf zu achten, dass die Gewässer untereinander nicht verbunden sind, um die 
Habitatfunktion für die Zielarten (Kammmolch und Grüne Moosjungfer) sicherzustellen. 

 

 

Bei fachgerechter Durchführung der Entschlämmung der verlandeten Kleingewässer (Ersatz-

maßnahme E 2) können Auswirkungen auf Lebensraumtypen nach Anhang I und Habitaten nach 

Anhang II der FFH-RL kann für das Teilgebiet 3 „Rohrholz“ des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“ 

ausgeschlossen werden. 
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5.3 Verträglichkeit der Maßnahme mit den Erhaltungszielen 

Im Kapitel 2.2 werden die vier Erhaltungsziele des FFH-Gebietes DE 5338-302 „Elstersteilhänge“ 

aufgeführt. Für diese Erhaltungsziele wird verbal geprüft, ob eine erhebliche Beeinträchtigung 

durch das geplante Vorhaben ausgeschlossen werden kann. In dem Fall ist auch eine Verträg-

lichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes gegeben. 

 

 

Erhaltungsziel 1: Erhaltung des reich strukturierten, naturnah bewaldeten Durchbruchstales 

der Weißen Elster und Seitengründe mit Schlucht- und Hangmischwäldern, 

Eichen-Trockenwäldern, zahlreichen Felsbildungen, Blockhalden, Halbtro-

ckenrasen, naturnahen Bach- und Flussabschnitten sowie Grünlandberei-

chen. 

 

Das Erhaltungsziel 1 wird durch die Ersatzmaßnahme E 2 nicht beeinträchtigt. Mit dem Vorhaben 

sind keine Änderungen von Grundflächen bzw. Nutzungen verbunden. Es werden keine Lebens-

raumtypen, geschützte Biotope oder sonstige für die Erhaltungsziele relevanten Strukturen oder 

Funktionen verändert oder beeinträchtigt. 

 

Erhaltungsziel 2: Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 

der im Gebiet vorkommenden natürlichen Lebensräume von gemeinschaftli-

chem Interesse gemäß Anhang I der FFH-RL, einschließlich der für einen 

günstigen Erhaltungszustand charakteristischen Artenausstattung sowie der 

mit ihnen räumlich und funktional verknüpften, regionaltypischen Lebens-

räume, die für die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Lebens-

räume des Anhanges I der FFH-RL von Bedeutung sind. 

 

Im Gebiet nachgewiesene Lebensraumtypen zum Stand 2008: 

- Eutrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150), 

- Fließgewässer mit Unterwasservegetation (Lebensraumtyp 3260), 

- Basophile Pionierrasen (Lebensraumtyp 6110*), 

- Kalk-Trockenrasen (Lebensraumtyp 6210), 

- Feuchte Hochstaudenfluren (Lebensraumtyp 6430), 

- Flachland-Mähwiesen (Lebensraumtyp 6510), 

- Kalktuff-Quellen (Lebensraumtyp 7220*) 

- Kalkhaltige Schutthalden (Lebensraumtyp 8160*), 

- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Lebensraumtyp 8210), 

- Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Lebensraumtyp 8220), 

- Silikatfelskuppen mit Pioniervegetation (Lebensraumtyp 8230), 

- Hainsimsen-Buchenwälder (Lebensraumtyp 9110), 

- Waldmeister-Buchenwälder (Lebensraumtyp 9130), 

- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Lebensraumtyp 9170), 

- Schlucht- und Hangmischwälder (Lebensraumtyp 9180*), 

- Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder (Lebensraumtyp 91E0*) 

(* prioritärer Lebensraumtyp) 
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Relevante Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL sind durch die 

Ersatzmaßnahme E 2 unter Berücksichtigung verbindlich festgelegter Ausführungsvorgaben 

(siehe 5.1) nicht zu erwarten. Die Ersatzmaßnahme E 2 dient dem Bestndserhalt des einzigen 

LRT 3150 (eutrophes Stillgewässer) im FFH-Gebiet. 

 
 
Erhaltungsziel 3: Bewahrung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 

im Gebiet vorkommenden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von ge-

meinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der FFH-RL sowie ihrer Habi-

tate im Sinne von Artikel 1 Buchst. F der FFH-RL. 

 

Im Gebiet nachgewiesene Arten zum Stand 2008: 

- Großes Mausohr (Myotis myotis), 

- Bachneunauge (Lampetra planeri) 

- Groppe (Cottus gobio) 

- Kammmolch (Triturus cristatus) 

- Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

 

Wie bereits beschrieben, gehen von dem Vorhaben keine erheblichen Wirkungen auf die beste-

henden Habitatstrukturen aus.  

Von den im FFH-Gebiet aufgeführten Arten haben Kammmolch und Große Moosjungfer Habitate 

im Wirkraum des Vorhabens. Mit der Ersatzmaßnahme E 2 „Entschlämmung verlandeter Klein-

gewässer“ wird der Erhalt günstiger Habitatstrukturen sichergestellt, welcher eine Grundlage für 

stabile Populationen der Arten Kammmolch und Große Moosjungfer ist.  

Der günstige Erhaltungszustand der Arten ist somit weiterhin gewährleistet. 

 

 

Erhaltungsziel 4: Besondere Bedeutung kommt der Erhaltung beziehungsweise der Förde-

rung der Unzerschnittenheit und funktionalen Zusammengehörigkeit der Le-

bensraumtypen- und Habitatflächen des Gebietes, der Vermeidung von in-

neren und äußeren Störeinflüssen auf das Gebiet sowie der Gewährleistung 

funktionaler Kohärenz innerhalb des Gebietssystems NATURA 2000 zu, wo-

mit entscheidenden Aspekten der Kohärenzförderung der FFH-RL entspro-

chen wird. 

 

Durch die Ersatzmaßnahme E 2 „Entschlämmung verlandeter Kleingewässer“ werden keine zu-

sätzlichen Zerschneidungswirkungen für das FFH-Gebiet und der in ihm befindlichen Lebens-

raumkomplexe verursacht. Auch bestehende Austauschbeziehungen zu anderen Natura-2000-

Gebieten sind vom Vorhaben nicht betroffen.  

Die Durchführung der Ersatzmaßnahme E 2 sichert den längerfristigen Erhalt der LRT und Habi-

tate im Teilgebiet 3 des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“. Die funktionale Kohärenz innerhalb des 

FFH-Gebietes und zu anderen Natura-2000-Gebieten bleibt gewährleistet.  
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6. Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

des Schutzgebietes durch andere zusammenwirkende 

Pläne und Projekte 

 

Nach den Vorgaben des Artikel 6 der FFH-Richtlinie bzw. des § 34 BNatSchG sind die potenzi-

ellen Auswirkungen eines Projektes auf ein FFH-Gebiet einzeln oder im Zusammenhang mit an-

deren Plänen/Projekten abzuprüfen. Hierbei sind insbesondere Beeinträchtigungen zu berück-

sichtigen, die zwar einzeln unter der Erheblichkeitsschwelle liegen, in Zusammenwirken mit an-

deren Plänen/Projekten jedoch erheblich sein können.  

 

Es wurden keine weiteren Pläne oder Projekte ermittelt, die in ihrer Art (baubedingte Beeinträch-

tigungen), den örtlichen Bezügen (ehemaliger Steinbruch des FND Rohrholz) und dem zeitlichen 

Rahmen zusammen mit der Ersatzmaßnahme E 2 eine relevante kumulative Beeinträchtigung 

auf das FFH-Gebiet bewirken könnten.  
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7. Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden FFH-Vorprüfung wurden die potenziell möglichen Auswirkungen 

durch die Ersatzmaßnahme E 2 „Entschlämmung verlandeter Kleingewässer“ des Vorhabens 

„S 297 Anbau Geh- und Radweg Jocketa – Neudörfel“ betrachtet.  

Weiterhin wurde geprüft, inwieweit diese geeignet erscheinen, die in dem Teilgebiet 3 „Rohrholz“ 

des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“ vorkommenden relevanten Lebensräume, Arten und deren 

Habitate direkt oder indirekt zu beeinträchtigen.  

Die Vorprüfung basiert auf einer Darstellung des FFH-Gebietes mit seinen Erhaltungszielen, un-

ter besonderer Berücksichtigung der im Wirkraum (detailliert untersuchter Bereich) vorkommen-

den Lebensraumtypen und Habitate.  

 

Im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich die Lebensraumtypen Eutrophe Stillgewässer 

(3150) und Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210) sowie Habitate des Kammmolches und 

der Großen Moosjungfer. 

 

Als „potenzieller Eingriff“ wird die Ersatzmaßnahme E 2 „Entschlämmung verlandeter Kleinge-

wässer“ betrachtet und analysiert. 

 

Relevante anlagebedingte und betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen und 

Habitaten können für das Vorhaben ausgeschlossen werden, da sich bestehende Grundflächen 

und Nutzungen nicht ändern. 

Eine Gefahr geht von Bautätigkeiten am Gewässer und den dabei möglichen baubedingten Be-

einträchtigungen auf Gewässerbereiche und Habitate aus. Eine mögliche Erheblichkeit dieser 

Beeinträchtigungen für den LRT eutrophes Stillgewässer und die Arten Kammmolch und Große 

Moosjungfer werden durch die verbindlichen Ausführungsvorgaben ausgeschlossen.  

Unter anderem sind dies:  

 vorsichtiges Abschieben der Vegetation im Bereich der verlandeten Gewässer,  

 Einsatz von Kleintechnik,  

 Berücksichtigung bestehender Vegetation und Einhaltung großer Vorsicht,  

 Durchführung bei günstigen Witterungsverhältnissen (trocken bzw. gefroren) von Anfang 

Oktober bis Ende Februar, Durchführungsverbot außerhalb dieses Zeitraumes, 

 Entwicklung der Ufer und Flachwasserbereiche durch natürliche Sukzession, Anlage 

voneinander getrennter Gewässer sowie  

 Einbeziehen der Unteren Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises.  

 

Summationswirkungen wurden geprüft. Es wurden jedoch keine Vorhaben / Projekte ermittelt, die 

im Zusammenwirken eine Erheblichkeitsschwelle für das betrachtete FFH-Gebiet überschreiten.  

 

Unter der Voraussetzung, dass alle beschriebenen Ausführungsvorgaben zur Verringe-

rung bauzeitlicher Beeinträchtigungen ergriffen werden, können erhebliche Beeinträchti-

gungen der Erhaltungsziele für die im TG 3 „Rohrholz“ des FFH-Gebietes „Elstersteil-

hänge“ geplante Ersatzmaßnahme E 2 „Entschlämmung verlandeter Kleingewässer“ aus-

geschlossen werden.   



FFH-Vorprüfung gemäß § 34 BNatSchG   
für das FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ Seite 28 

Dezember 2019 

8. Literatur und Quellen 
 

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (1998): Das europäische Schutzgebietssystem NA-

TURA 2000. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 

BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN (2004): Leitfaden zur FFH-Ver-

träglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH-VP) 

BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN (2004): Musterkarten zur ein-

heitlichen Darstellung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen im Bundesfernstraßenbau 

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG): VOM 29. JULI 2009 (BGBL. I S. 2542), ZULETZT GE-

ÄNDERT DURCH ARTIKEL 8 DES GESETZES VOM 13. MAI 2019 (BGBL. I S. 706). 

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT (EG) (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 

(FFH-Richtlinie) mit den Änderungen 20.11.2006 (2006/105/EG) 

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT (EG) (2000): NATURA 2000 – Gebietsmanagement. Die Vorga-

ben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. 

KÖPPEL, J. PETERS, W. WENDE, W. (2004): Eingriffsregelung Umweltverträglichkeitsprüfung 
FFH-Verträglichkeitsprüfung Ulmer Verlag. 367 S. 

LANDESDIREKTION CHEMNITZ (2011): Verordnung der LD Chemnitz zur Bestimmung des Gebie-

tes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Elstersteilhänge“ 

MANSFELD K., RICHTER H. (1995): NATURRÄUME IN SACHSEN, IN: FORSCHUNGEN ZUR DEUTSCHEN 

LANDES-KUNDE, BAND 238. ZENTRALAUSSCHUSS FÜR DEUTSCHE LANDESKUNDE, SELBSTVERLAG, 

TRIER. 

SÄCHSISCHES NATURSCHUTZGESETZ (SÄCHSNATSCHG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 06.Juni 2013 (SächsGVBI. S. 451), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 

14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S 782) geändert worden ist. 

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (LFULG) (2010): Managementplan für 

das SCI DE 5338‐302, Landes-Melde-Nr. 75E „Elstersteilhänge“ 

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE (LFULG) (2018): Infor-

mationssystem Sächsische-Natura-2000-Datenbank (IS SaND): Reports der betroffenen Le-

bensraumtypen und Habitate 

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT (SMUL) (2000): Natura 

2000, Umsetzung der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie in Sachsen 

  



FFH-Vorprüfung gemäß § 34 BNatSchG   
für das FFH-Gebiet „Elstersteilhänge“ Seite 29 

Dezember 2019 

 

Fotodokumentation 
 
 

 
Foto 1:  Zustand des LRT „eutrophes Stillgewässer“ im August 2014 

 

 

 

 
Foto 2:  Lage und Zustand des LRT „eutrophes Stillgewässer“ im August 2014 
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Foto 3:  Lage und Zustand des LRT „eutrophes Stillgewässer“ im November 2019 

 

 

 
Foto 4:  der LRT „eutrophes Stillgewässer“ weist nur noch geringe offene Wasserflächen auf  

             (November 20199 
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Anlage 1: Übersichtskarte des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“ 
 

(Übernahme aus der Verordnung zur Bestimmung des FFH-Gebietes „Elstersteilhänge“) 
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